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Beratungsgegenstand 
 
Ökologischer Kriterienkatalog für Bauvorhaben 
- Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 20.06.2017 (V0441/17); 
Stellungnahme der Verwaltung 
(Referentin: Frau Preßlein-Lehle) 
 
Antrag: 
 
Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
gez. 
 
Renate Preßlein-Lehle 
Stadtbaurätin 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entstehen Kosten:  ja   nein 
 
wenn ja, 

Einmalige Ausgaben 
      

Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt 
 

 

Jährliche Folgekosten 
      

 
  im VWH bei HSt:       
  im VMH bei HSt:       

Euro: 
      
      

Objektbezogene Einnahmen 
(Art und Höhe) 
      

  Deckungsvorschlag 

von HSt:       

von HSt:       

von HSt:       

Euro: 

      

      

      Zu erwartende Erträge 
(Art und Höhe) 
      

 Anmeldung zum Haushalt 20      Euro: 
      

 Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von       Euro für die Haushaltsstelle/n 
(mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen. 

 Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) 
in Höhe von       Euro müssen zum Haushalt 20      wieder angemeldet werden. 

 Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt. 

 
 
Kurzvortrag: 
 
In seiner Sitzung vom 10.10.2017 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung, Ökologie und 
Wirtschaftsförderung die Verwaltung damit beauftragt, einen ökologischen Kriterienkatalog zu 
erstellen, in dem die wichtigsten Regelungen des klimaschutzgerechten Bauens in Ingolstadt 
erfasst werden. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Umsetzung dieser ökologischen Kriterien 
besteht nicht.  
 
Als Kompromiss zur Umsetzung des Antrags wurde seitens der Verwaltung vorgeschlagen, ein 
Informationsblatt zu erstellen, auf das in der Bauberatung hingewiesen oder der Baugenehmigung 
beigelegt werden kann. Da für bereits Interessierte über verschiedene Medien ausreichend 
Informationen zum klimaschutzgerechten Bauen bereitstehen, lag der Fokus bei der Erarbeitung 
eher darauf, allgemein und einladend auf das Thema Ökologisches und Nachhaltiges Bauen 
hinzuweisen in Form eines kurzen und übersichtlichen Flyers. Ein Schwerpunkt liegt dabei weniger 
auf verbindliche Empfehlungen als auf eine Zusammenstellung der Beratungsstellen vor Ort, da in 
der Bauberatung im Bauordnungsamt keine ökologische Beratung stattfindet.  
 
Der Flyer wird ab sofort im Bauordnungsamt an private Bauherren verteilt. 
 
Anlagen 
 


